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Feuilleton

Konfession und Politik

Band 7 des «Historischen Lexikons der Schweiz»

Unter dem Lemma «Lexikon» thematisiert der neue Band des «Historischen Lexikons der Schweiz» («HLS») die eigene Vorgeschichte, die in die Frühaufklärung zurückreicht, als Basler Gelehrte auf der Grundlage des «Grand dictionnaire historique» (1677) des Abbé Moreri deutsche Nachschlagewerke herausgaben, die unter anderem um Artikel zur Schweiz erweitert wurden. Ihr allein gewidmet war erstmals das «Allgemeine, Helvetische, Eydgenössische oder Schweitzerische Lexicon» des Zürcher Bürgermeisters Johann Jacob Leu, der auch im vorliegenden Band vorgestellt wird. Eine herkulische Pionierleistung erbrachte er nicht nur, weil er in den Jahren 1747 bis 1765 zwanzig Bände auf eigenes Risiko herausbrachte, sondern weil er bei seiner Informationssuche auf wenig Rückhalt in den katholischen Kantonen zählen konnte, die um ihre Staatsgeheimnisse fürchteten. 

Katholizismus 

Der «Hercules catholicus» hatte dagegen andere Gegner – und besiegte die zehnköpfige Berner Hydra. Das hoffte zumindest ein Freiburger Chorherr 1651 auf seinem Frontispiz, das den Eintrag «Katholizismus» schmückt. Für den «Konfessionalismus» finden sich im volkskundlich beispielreichen, aber eher unhistorischen Artikel «Kirchenjahr» wenig Belege, wohl aber unter «Kalender»: Während die Katholiken die gregorianische Kalenderreform von 1582 annahmen (wenn auch mit guteidgenössischer Uneinheitlichkeit: im Wallis gar erst 1656), verweigerten die reformierten Kantone bis 1701 die neue, verbesserte Zeitrechnung. Noch komplizierter waren die Bündner Verhältnisse, so dass sich Schiers und Grüsch rühmen dürfen, nach einer Busse des Grossen Rats und als letzte westeuropäische Gemeinden erst 1812 zum gregorianischen Kalender gefunden zu haben (als auch der französisch-revolutionäre schon Geschichte war). 

Modernisierungskrise 

Als «Modernisierungskrise» anderer, aber ebenfalls konfessionspolitischer Art präsentiert Franz Xaver Bischof den Kulturkampf, der 1874 zur Annahme der revidierten Bundesverfassung mit ihren konfessionellen Ausnahmeartikeln führte. Umstritten waren das päpstliche Unfehlbarkeitsdogma, bestimmte Bischöfe und deren Ernennung, die Kontrolle über das Zivilstandswesen und die Schule. Der weitere politische Hintergrund war aber der Gegensatz von (nicht nur katholischem) «Konservativismus» und «Liberalismus». Föderalismus und alte Vorrechte gerade auch der Kirche waren seit der Helvetischen Revolution 1798 Hauptanliegen der Konservativen, wobei die Katholiken in der Auseinandersetzung zwischen «Kirche und Staat» mit der Kurie einen besseren Rückhalt hatten als die reformierten Konservativen. 

Ihr gemeinsamer Gegner «Liberalismus» wird im «HLS» aus der Perspektive der welschen Schweiz präsentiert, wo sich die in den 1830er Jahren entstehenden «Radicaux» und «Libéraux» ja bis vor kurzem als eigene Parteien halten konnten; das Deutschschweizer Mischphänomen «Freisinn» bleibt dagegen eher unterbelichtet. Illustriert wird der entsprechende Artikel unter anderem mit einem NZZ-Werbeplakat aus dem Jahr 1949 und dem Kommentar, dass das Blatt «trotz» seiner wirtschaftsliberalen Ausrichtung auch kulturellen Themen einen hohen Wert beimesse – ein reichlich ahistorisches «trotz», falls man eine kleine Ahnung vom Phänomen Bürgertum hat. 

Entwicklung der Peripherie 

Andere Illustrationen sind dagegen erhellend: der durchgestrichene Name Calvins für «Ketzer» oder Mitglieder des Arbeiter-Schwimmvereins in Badehosen vor dem Transparent «Stählt den Körper für den Klassenkampf». Artikel über Jura, Konstanz und Liechtenstein verdeutlichen die Ausbildung der Eidgenossenschaft auch in ihren Zufällen aus der peripheren Perspektive von Gebilden, deren Schicksal sich im napoleonischen Zeitalter entschied. Der Wiener Kongress sprach 1815 das vorübergehend französische Fürstbistum Basel dem Kanton Bern zu, der die drei nördlichen Bezirke 1979 als Kanton Jura in die Unabhängigkeit entlassen musste. 

Der Fürstbischof von Konstanz besass im Thurgau im 18. Jahrhundert noch zwölftausend Leibeigene und das Hochgericht in Arbon und Bischofszell, ehe er seine weltliche Herrschaft 1803 an den Markgrafen von Baden verlor und die Diözese – zu der bis 1815 grosse Teile der Schweiz gehörten – 1827 zugunsten von Freiburg i. Br. aufgehoben wurde. Liechtenstein dagegen, dessen Einwohner im 18. Jahrhundert ebenfalls noch in (milder) Leibeigenschaft lebten, wurde dank dem napoleonischen Rheinbund 1806 souverän und 1862 zu einer konstitutionellen Monarchie. 
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